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Walschleben mit 27 Stunden Wochenarbeitszeit
  für den Zeitraum 01.08.10 bis 31.07.11

Kindelbrück mit 23 Stunden Wochenarbeitszeit
  für den Zeitraum 01.08.10 bis 31.07.11

Sömmerda  mit 20 Stunden Wochenarbeitszeit
  für den Zeitraum 01.08.10 bis 31.07.11

Es werden Erzieher/innen mit staatlicher Anerkennung, Leh-
ramtsanwärter/innen oder Lehrer/innen unabhängig von der 
schulspezifischen Ausbildung gesucht, die erzieherische Auf-
gaben wahrnehmen möchten. 

Bei den Bewerber/innen soll es sich um aufgeschlossene, en-
gagierte Personen handeln, 

Amtlicher Teil

Ausschreibung erzieherische Fachkräfte	

Beim Landratsamt Sömmerda sind im Rahmen der Erprobung-
sphase des Modells zur Weiterentwicklung der Thüringer Gr-
undschule die Stellen von

erzieherischen Fachkräften

zu besetzen. Die Einstellungen erfolgen befristet nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz für folgende Grundschulstan-
dorte:

Haßleben 2 Stellen mit 26 Stunden Wochenarbeitszeit
  für den Zeitraum 01.08.10 bis 31.07.11

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 28.04.2010*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 
85/L1 058 (Hauenthal)

01.04.10-30.04.11 Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung „Hau-
enthal“ zum Kreisverkehr im 
Zuge des Neubaus der ICE-Trasse

B 176 Ortslage Rothenber-
ga, Bahnhofstraße

12.04.10-31.08.10 Vollsperrung Kanal- und Straßenbauarbeiten L 1 057-Lossa-Kahl-
winkel-B 176 und in 
Gegenrichtung 

K 18 Walschleben-Andisleben 01.03.10-29.05.10 Vollsperrung Straßenbauarbeiten Walschleben-K 18-Elx-
leben-B 4-Andisleben 
und in Gegenrichtung

L1 055 außerhalb der Ort-
schaft, L1 055, Groß-
mölsen - Ollendorf

Mitte Mai 2010 
- 31.12.2011

Vollsperrung Neubau ICE-Trasse Verkehrsführung 
geändert, bauzeitliche 
örtliche Umfahrung

Information der Straßenverkehrsbehörde Erfurt:

L2 141 Ortslage Stotternheim, 
Schwanseer Straße, 
Bahnübergang

15.05.10-17.05.10 
20:00-06:00 Uhr

Vollsperrung Stotternheim-Alperstedt-
Großrudestedt und in 
der Gegenrichtung

Instandsetzung 
Bahnübergang

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Hinweise

Am 09. Mai 2010 findet in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.30 Uhr ein Radrennen (Straßenrennen) mit Start und Ziel auf der L1 058 
(hintere Ausfahrt Orlishausen) statt.
Streckenführung: L1 058 (Start und Ziel in Höhe hintere Ausfahrt Orlishausen) – L1 058 – Vogelsberg (1. Einfahrt) – Spitzkehre –
K 5 – Sprötau – K 5 – L2 140 (Sprötauer Berg) – L1 058 – Start/Ziel

Auf diesem gesamten Streckenabschnitt ist während des Radrennens Richtungsverkehr. 
Die veränderte Beschilderung ist unbedingt zu beachten. Die erforderlichen operativen Sperrungen werden durch die Polizei 
vorgenommen. 
Auf der genannten Streckenführung ist mit erheblichen Verkehrsraumeinschränkungen zu rechnen.

Verkehrseinschränkung am 09. Mai 2010 durch nationale Radsportveranstaltung

Durch eine nationale Radrennveranstaltung zur Sichtung von Nachwuchstalenten durch den BDR, kommt es am Sonntag 09. Mai 2010 zu einer 
Verkehrseinschränkung in unserem Landkreis. Dazu gilt für den genannten Sonntag folgende Regelung.
Am 09. Mai 2010 werden neben den Sichtungsrennen der männlichen und weiblichen Jugend noch weitere Rennen in verschiedenen Altersklas-
sen gestartet. Die Streckenführung für das Straßenrennen erfolgt auf der Rundstrecke von Orlishausen aus nach Vogelsberg (erste Ortszufahrt), 
weiter nach Sprötau und von dort aus über den Sprötauer Berg zurück nach Orlishausen. 
Aus diesem Grund kann ab 8.00 Uhr der Fahrzeugverkehr nur in der beschriebenen Rennrichtung fließen. Die Einschränkung durch den Rich-
tungsverkehr bleibt voraussichtlich bis 17.30 Uhr bestehen. 
Im Interesse der Rennfahrer, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen und um Unfälle zu vermeiden, ist den Anweisungen der eingesetz-
ten Polizei - und Ordnungskräfte unbedingt Folge zu leisten. 
Wir möchten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen bitten und hoffen auf einen rei-
bungslosen Ablauf der Rennveranstaltung.

SV Sömmerda

neu!

neu!
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Bereich 1 Sperrung/Umleitungen
- ca. 600 lfm Bauzaun
- ca. 20 Stk Fußgängerbehelfsbrücken 
- Umleitungsbeschilderung 
- Baustellenbeleuchtung

Bereich 2 Mischwasserkanal
1. Neubau: 

ca. 300 m MW-Kanal Steinzeug DN 200 bis 500, Tiefe bis 5,0m 
ca. 55 m RW-Kanal PP DN 400, Tiefe bis 3,0m 
ca. 13 Stk Schachtbauwerke Stahlbeton DN 1000 bis 1200 
ca. 7  Stk Schachtbauwerke PP DN 600 bzw. 400 
ca. 30 Stk Hausanschlüsse DN 150 bis 200 in PP 
alle Leistungen einschl. der gesamten Tiefbauarbeiten und 
des Rückbaus bzw. der Verdämmung der alten Kanäle und 
der dazugehörigen Bauwerke. 

2. Sanierung: 
Sanierungsarbeiten am vorh. RW- Doppelkanal, Rechteck-
profil aus Stahlbeton
Erneuerung der Abdeckplatten in Teilbereichen
Sanierung Wandflächen in Teilbereichen
Manuelle Reinigung des Profilkanals
Erneuerung der Anbindungen für HA und SE

Bereich 3 Trinkwasserleitung
ca.  110 m Neubau Tw-Leitung DN 80 bis DN 100 GGG ein-
schl. der Armaturen und Formstücke 
ca. 40 m HA Leitung PE-HD 32 x 3
ca. 25 m HA Leitung PE-HD 50 x 4,6 
2 Stk Neubau Unterflurhydranten UH 80; 1 Stk. Umsetzung 
Unterflurhydranten UH 80 
9 Stk Ventilanbohrschellen bzw. HA Schieber 
1 Stk Sommerleitung PE-HD 63 x 5,8 
alle Leistungen einschl. der gesamten Tiefbauarbeiten und 
des Rückbaus bzw. der Verdämmung der alten Leitungen

Bereich 4 Verkehrsanlagen und Freianlagen
ca. 5500 m² Oberflächenabbruch 
ca. 5200 m² HGT, Frostschutzschicht und Dränasphalttrag-
schicht 
ca. 3100 m² Basaltkleinpflaster in Sandbettung 
ca. 430 m² Granitgroßpflaster (gesägtes Altmaterial) in Sand-
bettung 
ca. 50 m² Granitgroßpflaster in Mörtelbettung 
ca. 280 m² Syenitplatten in Mörtelbettung
ca. 1050 m² großformatige Betonplatten (120x40x18cm) 
ca. 325 m² Asphaltrag- und Deckschicht 
ca. 245 lfm Granit-Sonderbordstein 
ca. 210 lfm Einzeiler Basaltgroßstein 
ca. 154 m Betonblockstufen Steigung 12/140 bzw. 15/32 mit 
einem Podest 6 x 1,65 m
ca. 20 m Dolomitstufen Steigung 15/35 
ca. 110 m² Natursteinmauer sanieren, ca. 30 m³ Neubau Na-
tursteinmauer  
ca. 7 Stk Hochstämme, einschl. Unterkonstruktion, Baum-
Schutzgitter, Substrat 
ca. 80 m² Pflanzfläche, einschließlich Oberbodenarbeiten 
ca. 1050 m² Rasen, einschließlich Oberbodenarbeiten 
ca. 6 Stk Straßeneinläufe, einschl. Anschlussleitungen in PP
ca. 100 lfm Kastenentwässerungsrinne, einschl. Anschluss-
leitungen 
Wassertechnik für ein Wasserspiel als Sprühstrahlenfeld, 
ca.35 m², 12 Düsen, mit Reservoir, Schachtbauwerk mit Pum-
pe, Reinigungstechnik und Steuerung
Ausbau von ca. 17 Mastaufsatzleuchten (Höhe 4m), 2 Kabel-
verteilern und 8 Bodenstrahlern 
Installation von ca. 12 Lichtstelen (Höhe 5m),  ca. 11 Stk Mast-
aufsatzleuchten, ca. 4 versenkbaren Versorgungspollern  
und 1600 m Kabel
ca. 40 Stk Fahrradständer, ca. 10 Stk Abfallbehälter, ca. 12 Stk 
Bänke 
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deren Arbeitsverhalten sich auszeichnet durch Verantwor-
tungsbewusstsein, Geduld, Selbstkontrolle, psychische 
Stabilität, Durchsetzungsvermögen, Kontaktfähigkeit, Flexi-
bilität, Einfühlungsvermögen sowie Anpassungs- und Koop-
erationsfähigkeit,

die Engagement bei der Profilierung und Weiterentwicklung 
der Schule zeigen,

die die Bereitschaft zur weiteren Qualifizierung mitbringen,

die über EDV-Kenntnisse verfügen,

die im Besitz des Führerscheins Klasse B sind und Bere-
itschaft zeigen, an verschiedenen Schulstandorten tätig zu 
sein.

Aufgaben: 
Gruppenarbeit bzw. Projektarbeit,

Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsverläufe 
der jeweiligen Kinder und der Gruppe,

Planung und Umsetzung individueller, differenzierter För-
derung von Schülern,

enge Zusammenarbeit mit Eltern, u. a. in Form von indivi-
duellen Gesprächen und der gemeinsamen Durchführung 
der Elternabende, 

gemeinsame Planung und Gestaltung des vormittäglichen 
Unterrichts.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 22. Mai 2010 
an das Personalamt des Landratsamtes Sömmerda, Bahnhof-
straße 9, 99610 Sömmerda.

Die Bewerbungsunterlagen bitten wir ungeheftet in Kopie 
einzureichen, Sie werden aus Kostengründen nicht zurück-
gesandt. Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 
werden die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber ver-
nichtet.

Im Auftrag

Keil
Amtsleiterin

Ausschreibung – Stadt Sömmerda

a) Auftraggeber: 

Bereich 1+4:  Stadt Sömmerda 
  Marktplatz 3 – 4, 99610 Sömmerda
  Tel.: (03634) 350 367 

Bereich 1+2: Eigenbetrieb Abwasser Sömmerda
  Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda
  Tel.: (03634) 329 020 

Bereich 1+3: Trinkwasserzweckverband 
  „Thüringer Becken“
  Bahnhofstr. 28, 99610 Sömmerda
  Tel.: (03634) 68 49-0

b) Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung Nr. 04/2010 nach §17 VOB/A

c) Baumaßnahme: Grundhafter Ausbau Markt
Bereich 1  Sperrung/Umleitung 
Bereich 2 Ersatzneubau Kanalisation MW und RW,   
  Sanierung RW-Kanal
Bereich 3 Ersatzneubau Trinkwasserleitung und HA
Bereich 4  Verkehrsanlagen und Freianlagen

d) Ort der Ausführung: 99610 Sömmerda, Markt 

e) Art und Umfang der Leistungen:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bereich 1+4: Büro für Landschaftsarchitektur Feistel,   
  Poststraße 3,  99094 Erfurt,    
  Tel./Fax: (0361) 2 25 70 17

Bereich 1+2+ 3:  IWST mbH Erfurt,     
  Gustav-Weißkopf-Str. 3, 99092 Erfurt,
  Tel.: (0361) 2 20 39-0, Fax: (0361) 2 20 39-18

w) Nachprüfstelle: Landratsamt Sömmerda,  
   Kommunalaufsicht,    
   Wielandstr. 4, 99610 Sömmerda

i.A. Rosenstiel
Amtsleiter Bau- u. Umweltamt

Ausschreibung zur Übergabe der 		
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 		
an einen Träger der freien Jugendhilfe

Die Stadt Buttstädt beabsichtigt die Übertragung der Kinderta-
gesstätte „Sonnenschein“, Großemsener Weg, 99628 Buttstädt
in freie Trägerschaft ab dem 01.01.2011 auszuschreiben.
Die Stadt Buttstädt beabsichtigt auf diesem Wege ein bedarfs-
gerechtes Angebot zu erstellen. Dabei ist zu beurteilen, inwie-
weit Trägerpluralität und Trägervielfalt gewahrt werden.
Um die Übernahme der Kindertagesstätte durch einen geeig-
neten freien Träger sicher zu stellen, führt die Stadt Buttstädt 
eine Ausschreibung durch. Dies auch deshalb, da der Stadt 
Buttstädt bereits Interessenbekundungen von Trägern der 
freien Jugendhilfe vorliegen.

Es kommen alle Anbieter in Frage, die nach § 5 ThürKitaG als 
Träger von Tageseinrichtungen anerkannt sind, wenn sie fol-
gende Voraussetzungen erfüllen:

Ein tragfähiges, nachhaltiges Betreuungs-, Erziehungs- und 
Bildungskonzept ist vorzuweisen, dass den Aufgaben und 
Zielen für Kindertageseinrichtungen entspricht.

Ausreichend ausgebildetes und qualifiziertes Personal, nach 
§ 14 ThürKitaG, muss vorhanden sein. Die Übernahme des 
vorhandenen Personals erfolgt nach § 613 a BGB.

Vorlage eines soliden, gesicherten finanziellen Konzeptes, 
auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2011. Der freie Träger 
hat einen Eigenanteil der erforderlichen Investitionskosten 
im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit aufzubringen. Der Ei-
genanteil des freien Trägers ist explizit auszuweisen.

Die Zusicherung der Vetragsübernahme der Zusatzversor-
gungskasse.

Die Bereitschaft zu einer partnerschaftlichen Zusammenar-
beit mit der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt 
muss bestehen.

Der freie Träger übernimmt als Rechtsnachfolger für ein Jahr 
sämtliche bestehenden Verträge.

Die Übernahme beinhaltet eine Betreuung des Jugendklubs 
und des Seniorentreffs.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Manfred 
Kämmler (Telefon 036373/41151), Verwaltungsgemeinschaft 
Buttstädt.
Wir sind gespannt auf Ihre bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Buttstädt, Hauptamt, Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt 
unter dem Kennwort „Ausschreibung Kindertagesstätte Butt-
städt“  bis zum 30.05.2010 eingehenden  Konzepte und freuen 
uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit. 

Krumsdorf
Bürgermeister

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Achtung!
Die gesamte Maßnahme ist im Zweischichtbetrieb von 6.00 
Uhr bis 22.00 Uhr, sowie an Samstagen von 7.00 bis 16.00 Uhr 
abzuarbeiten. 

f) Aufteilung in Lose: nein
 
g) Losweise Vergabe: nein

h) Ausführungsfrist: 26.KW 2010 bis 22.KW 2011  
 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen:  
Abholung/Versand ab 05.05..2010 bis 21.05.10 
(bei Abholung vorher anmelden) Büro für Landschaftsarchi-
tektur Frank Feistel, Poststraße 3, 99094 Erfurt Tel./Fax: (0361) 
2 25 70 17

j) Kostenbeitrag für Verdingungsunterlagen, Zahlung:
die Vergabeunterlagen (einschl. Disketten im GAEB-Format) , 
werden nach ÷berweisung von 150,00   zzgl. 12,00   bei Post-
versand auf das Konto: 

         Büro für Landschaftsarchitektur,    
  Frank Feistel, 130 107 433, 
  BLZ 820 510 00, Sparkasse Mittelthüringen,   
  Verwendungszweck: Markt
  versandt/ ausgehändigt. 

Der Kostenbeitrag wird nicht erstattet.
Bei Postversand trägt der Bieter das Risiko.

k) Ablauffrist für Angebotsabgabe: siehe Punkt o)

l) Anschrift an die Angebote direkt oder per Post zu richten 
sind an: Stadt Sömmerda, Bau- u. Umweltamt, Marktplatz 3-4, 
99610 Sömmerda 

m) Sprache: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Personen: 
nur Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: 28.05.2010 um 10:00 Uhr, Stadt Sömmer-
da, Bauamt, Marktstraße 1 - 2, 99610 Sömmerda, 0.10 im EG

p) Geforderte Sicherheiten: 
Die Sicherheit für Vertragserfüllung beträgt 5 % und für die Ge-
währleistung 3% (Mängelanspruchsfrist 4 Jahre gem. VOB). Bei-
de sind durch selbstschuldnerische Bürgschaften zu belegen.

r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: als gesamtschuldne-
risch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise:
Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 3, 4 u. 5 
VOB/A Angaben zu machen.
Nachweis der Fremdüberwachung für Kanalbau wird gefor-
dert (Güteschutz Kanalbau Gruppe AK 2 oder gleichwertig) 
Arbeiten an Trinkwasserleitungen dürfen nur von Firmen mit 
DVGW- Zulassung ausgeführt werden.

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 02.07.2010

u) Änderungs- und Nebenangebote:
Änderungs- und Nebenangebote sind grundsätzlich zugelas-
sen und können nur in Verbindung mit dem Hauptangebot 
abgegeben werden.
Pauschalangebote sind ausdrücklich ausgeschlossen. Ände-
rungs- und Nebenangebote sind besonders zu kennzeichnen

v) Sonstige Angaben: 
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:
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Bau- und Vergabeausschuss	

Am Montag, 10. Mai 2010, 17:00 Uhr findet eine   Sitzung des 
Bau- und Vergabeausschusses des Landkreises Sömmerda 
statt.

Tagungsort ist der Kultur- und Medienraum, Bahnhofstraße 9, 
99610 Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

nichtöffentlicher Teil
Vergabe der Abfallentsorgung im Landkreis Sömmerda (Vor-
beratung)

Anfragen und Mitteilungen

öffentlicher Teil
Vergabe der Abfallentsorgung im Landkreis Sömmerda (Be-
schlussfassung)

Kauf von zwei Klassencontainern für die Regelschule Elxleben

Vergabe von Bauleistungen im Zuge des Ausbaus der K 4 im 
Abschnitt Tunzenhausen -  Unstrutbrücke

Anfragen und Mitteilungen

- Änderungen bleiben vorbehalten - 

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

Gemeinde Nöda: Fäkalschlammentsorgung 
aus den Kleinkläranlagen

Die Firma SWE Stadtwirtschaft Erfurt GmbH wurde mit der 
zentralen Entsorgung des Fäkalschlammes aus den Kleinklär-
anlagen beauftragt.

Die Entsorgung erfolgt straßenweise und ist wie folgt vorge-
sehen:

Gemeinde Nöda

Straßen Datum

Alperstedter Landstraße
Alperstedter Weg  125 a bis c

26.05.2010

Alperstedter Weg  125 d bis 125 e
Hauptstraße 1, 75, 96 a und 99

27.05.2010

Kleine Kirchgasse 101 und 102
Neugasse 110, 111, 113, 115, 117, 118
Weinbergstraße 128, 128a

28.05.2010

Weinbergstraße 129, 129 a, 130, 130 b, 130 c, 131 bis 
134, 134 b

31.05.2010

Weinbergstraße 134 c, 136, 137, 137 a, 138, 140 bis 
143

01.06.2010

Die Grundstückseigentümer der Grundstücke, die in dem 
festgelegten Zeitraum nicht entsorgt werden können, wenden 
sich bitte selbst an die 

Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Aue“
für die Gemeinde Nöda

Frau Köthe
Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt

Tel. 036204/57023

um einen Entsorgungstermin zu vereinbaren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB / A

1. Auftraggeber:  Gemeinde Ollendorf, Angergasse 105

2. Bauvorhaben: Anbau Versammlungs- u. Gymnastikraum
  an das Sportlerheim

3. Leistungen:

Los 1 Erdbau- Maurer- Putz –und Betonarbeiten
Erdaushub ca. 100m³
Errichtung Streifenfundament  C25/30 ca.23 m³
Betonstützen (MW-Aussteifung) 5 Stk.
bewehrte Bodenplatte C25/30 ca.13 m³
Ringanker  C25/30   46 lfm  
Errichtung Außenwände mit Wärmedämmziegel 65 m³ 
Innenputz   146m² 
Außenputz 150m²    

Los 2 Zimmerer- Dachdecker- und Spenglerarbeiten
- Abbund flach geneigtes Sparrendach als Satteldach, Grund-
fläche 8m x12m
- eindecken mit Tondachziegel 145m²    
- Regenrinne 26 lfm

Los 3 Fenster und Türen
- Liefern und Einbauen Holzfenster 
 3 Stk. 1250mm x 750mm     
 2 Stk. 2100mm x 700mm
 1 Stk. 2100mm x 1400mm

- Liefern und Einbauen Holztüren 
 1 Stk. Außentür (zweiflüglig)
 1 Stk. Innentür  (zweiflüglig)

4. Ausführungszeitraum: 26. – 33.KW

5.Ausschreibende Stelle: Ingenieurbüro für Bauplanung 
   Dipl.-Ing.(FH) Tobias Ballin
   Mühltorweg 20c/    
   99198 Großmölsen
   Tel. 036203- 60513 / Fax -769604

6. Ausgabe der Vergabeunterlagen: 
vom 25.05. – 2.06.2010 in Schriftform, gegen eine Schutzgebühr 
von 10,00 

7. Ausgabestelle: Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Aue“
  Bahnhofstraße 16/99195 Großrudestedt und
  Ingenieurbüro 

8. Eröffnung: Dienstag, den 15.06.2010 um 13.00 Uhr,
  in der Verwaltungsgemeinschaft    
  „Gramme-Aue“
  Bahnhofstraße 16 / 99195 Großrudestedt

9. Teilnahmebedingungen / geforderte Nachweise:
Nachweis der Eignung gemäß VOB/A § 8 Abs.3 und Bescheini-
gung, aus der hervorgeht, dass der Unternehmer seinen Ver-
pflichtungen zu Zahlung von Steuern und Abgaben, sowie der 
Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeiträge erfüllt hat;
Formblatt Einhaltung des tariflichen Mindestlohnes im Bau-
gewerbe; Auszug aus dem Gewerbezentralregister;  Referenz-
objekte.  Die geforderten Nachweise sind zusammen mit den 
Verdingungsunterlagen einzureichen.

10. Zuschlag- und Bindefrist endet am: 22.06.2010

11. Zahlungsbedingungen : gemäß Verdingungsunterlagen

12. Geforderte Sicherheiten: 
Gewährleistungsbürgschaft  3% der Schlussrechnung

13. Vergabeprüfstelle: Landratsamt Sömmerda –    
   Kommunalaufsicht
   Wielandstraße 4 / 99610 Sömmerda

gez. Reckardt
Bürgermeister  
Gemeinde Ollendorf

•
•
•
•
•
•
•
•
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quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 396 auf einer Länge 
von insgesamt 37 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 
2 x DN 1200 aus Beton;

Gemarkung. Flur Flurstück Grundbuchblatt

Sömmerda 24 89 /2 3309

Sömmerda 23 205/10 3950

Sömmerda 23 211/2 3950

Sömmerda 23 211/3 3950

Sömmerda 23 211/5 3950

Sömmerda 23 215/10 3950

Sömmerda 23 216/12 5424

Sömmerda 23 216/9 5424

Sömmerda 23 396 1265

Sömmerda 23 19/2 1265

Sömmerda 23 18/11 1265

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (17. Juni 2010) erhoben werden.

Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

17. Mai 2010 bis 17. Juni 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 05. Mai 2010

Amt 54
Bodenschutz / Altlasten,
wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

–Bekanntmachung zum 			 
Grundbuchbereinigungsgesetz

Mitteilung des Amtes für Bodenschutz / Altlasten,
wassergefährdende Stoffe und Chemikalienrecht

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaftli-
che Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Die Stadt Sömmerda, Eigenbetrieb Abwasser, Uhlandstraße 7, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasser-
wirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:
Abwasseranlage Regenwassersammler DN 300 -1200

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Sömmerda

Bei der Abwasseranlage handelt es sich um:
einen Regenwassersammler, verlaufend von der Frohndorfer 
Straße ( Nenndurchmesser DN 300);über die Kölledaer Straße 
(Nenndurchmesser DN 800 - 1000).Dort trifft ein weiterer Reg-
enwassersammler (Nenndurchmesser DN 900) aus dem Base-
dowgebiet hinzu .Beide Sammler laufen weiter in die Karl-
Marx-Straße (Nenndurchmesser DN 1000) über den Stadtring 
und die Marktstraße (Nenndurchmesser DN 1200) bis zum 
Auslauf in den Mühlgraben.

Der Regenwassersammler 
quert das Grundstück Flur 24  Flurstück 89/ 2 auf einer Länge 
von insgesamt 63 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 
2 x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 205/ 10 auf einer Län-
ge von insgesamt 14 m mit durchgängigem Nenndurchmess-
er 2 x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 211/ 2 auf einer Länge 
von insgesamt 4 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 2 
x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 211/ 3 auf einer Länge 
von insgesamt 27,5 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 
2 x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 211/ 5 auf einer Länge 
von insgesamt 26 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 2 
x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 215/10 auf einer Län-
ge von insgesamt 36 m mit durchgängigem Nenndurchmess-
er 2 x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 216/ 12 auf einer Län-
ge von insgesamt 13 m mit durchgängigem Nenndurchmess-
er 2 x DN 1000 aus Beton;

quert das Grundstück Flur 23  Flurstück 216/ 9 auf einer Länge 
von insgesamt 12,8 m mit durchgängigem Nenndurchmesser 
2 x DN 1000 aus Beton;

–

–

–

–

–

–

–

–
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Gemeinschaftsversammlung in Buttstädt

Am Dienstag, 18.05.2010, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinschaftsversammlung

Ort:  Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt

Raum:  Versammlungsraum

Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil

Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-
dung und der Beschlussfähigkeit

Beschluss über die Tagesordnung der 2. Sitzung der Ge-
meinschaftsversammlung

Beschluss über die Niederschrift der 1. Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung vom 27.09.2009

Beratung und Beschlussfassung über das Verfahren aus § 
48/3 ThürKO – Wahl des Gemeinschaftsvorsitzenden

Beratung und Beschlussfassung Stellenausschreibung bzw. 
Wahl des Gemeinschaftsvorsitzenden

Anfragen und Mitteilungen

Der Sitzungstermin und die Tagesordnung werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Buttstädt, den 05.05.2010

Becker
Gemeinschaftsvorsitzender

Der Landrat informiert

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Auswertung der Frühjahrsaktion 2010 zur Entsorgung 
von Baum- und Strauchschnitt

In den zwei Wochen vom 29. März 2010 bis 10. April 2010 nutzten 
609 Kleinanlieferer die Möglichkeit, Kleinmengen Baum- und 
Strauchschnitt vom privaten Grundstück zur kostenfreien Ent-
sorgung bei der Kompostierungsanlage Michelshöhe anzulie-
fern. Die Menge belief sich hier auf ca. 60 t.

In 10 Orten standen Container mit Aufsichtspersonal, welche 
insgesamt 4,55 t Baum- und Strauchschnitt erfassten. Dabei war 
die Auslastung der Container sehr unterschiedlich und nur 2 
Container gut gefüllt. Dies lag sicher daran, dass viele Baum- 
und Heckenschnitte bereits im Herbst durchgeführt wurden. 
Aber auch die Annahmekontrolle zeigt Wirkung, denn diese 
Container sind kein Ersatz für Bio- oder Restabfalltonne.

Auch das zusätzliche Angebot der Umweltdienst Sömmerda 
GmbH zur Containerstellung für Baum- und Strauchschnitt 
zum Sonderpreis wurde wieder genutzt.

So konnten 44,12 t Baum- und Strauchschnitt in 20 Containern 
erfasst werden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Landratsamt geschlossen

Aus organisatorischen Gründen bleibt das Landratsamt 
Sömmerda am 14. Mai 2010 geschlossen.

Bitte richten Sie Ihre Behördengänge danach ein.

Das Gesundheitsamt informiert

Sulfatwerte im Trinkwasser

In folgenden Orten des Landkreises Sömmerda werden er-
höhte Sulfatwerte im Trinkwasser gemessen:
 
Schloßvippach und OT Dielsdorf:  397 mg/l

Schwerstedt:    284 mg/l
 
Nach einer Empfehlung der Ernährungskommission der 
Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugen-
dmedizin sollte dieses Wasser für Säuglinge bis zu 12 Monat-
en nicht zur Nahrungszubereitung verwendet werden. 
Hier gilt der Grenzwert nach Trinkwasser-Verordnung von 
240 mg/l. Für Erwachsene wird ein Sulfatwert von 500 mg/l als 
unbedenklich angegeben.

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann sich in Form ein-
er laxierenden Wirkung (Durchfall) ausdrücken, die allerdings 
nach Gewöhnung rückläufig ist.

Das Gesundheitsamt empfiehlt für Kinder bis 12 Monaten die 
Versorgung mit einem Mineralwasser, welches für Säuglinge 
geeignet ist.
 
Dr. B. Petzschke
Amtsärztin 

Die Betreuungsbehörde des
Gesundheitsamtes und der ASB
Betreuungsverein informieren

Die Patientenverfügung zwischen Anspruch und Zumutung 
von Selbstbestimmung über ein Leben bis zuletzt. 

Was versteht man unter einer Patientenverfügung? Ist eine 
Patientenverfügung für den Arzt rechtlich verbindlich? Kann 
ich mir mit einer Patientenverfügung selbst schaden? Genügt 
allein die Abfassung einer schriftlichen Patientenverfügung? 
Palliativmedizin – was ist das? Diese und Ihre weiteren Fragen 
wollen wir gemeinsam mit unseren Referentinnen und dem 
Gesprächspartner versuchen zu beantworten.

Einladung zur Informationsveranstaltung – 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Termin: Montag, den 10.05.2010, um 17.00 Uhr

Ort: Sparkassentreff Sömmerda, Bahnhofstraße 1a

Referentinnen: Frau Richterin Przewosnik,
  Amtsgericht Sömmerda

  Frau List,     
  Ambulanter Hospizdienst Sömmerda e.V.
 
Als weiterer Gesprächspartner steht zur Verfügung:
Herr Notar Dr. Rothe, Notariat Sömmerda
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Insbesondere bei Kindern mit frühkindlichen Regulations-
störungen, sog. „Schreibabys“, sollten sich junge Eltern nicht 
scheuen, Beratung und Unterstützung in Anspruch zu neh-
men.

Für Fragen zum Kinderschutz stehen die Mitarbeiter des Ju-
gendamtes des Landkreises Sömmerda (Tel. 03634 354-133) 
und insbesondere die Mitarbeiterinnen des Kinderschutz-
dienstes, Frau A. Bergk (Tel.03634 354-103) und Frau S. Dubilzik 
(Tel. 03634 354-111) zur Verfügung. 

Bei Fragen zur Begleitung durch eine Hebamme vor, während 
und nach der Geburt steht die jeweilige Krankenkasse als An-
sprechpartner bereit.

Kommen Sie am 13. Mai 2010 zu Himmelfahrt 
auf dem Kammerforst 

Am 13. Mai findet im Landkreis die traditionelle Veranstaltung 
„Himmelfahrt auf dem Kammerforst“ statt. Dazu werden über 
1.000 Besucher erwartet. Hier werden bei zünftiger Musik 
und ausgelassener Stimmung, original Sömmerdaer Bier und 
Thüringer Spezialitäten vom Grill feil geboten. Durch den 
Tag begleiten die feierwilligen Papas, und auch den gern ge-
sehnen Rest der Familie, die Original Thüringer Oldies mit 
einem musikalischen Rahmenprogramm. Für die Anreise aus 
Richtung Kreisstadt und Umgebung, steht natürlich wie jedes 
Jahr ein kostenfreies Busshuttle zur Verfügung, welches halb-
stündlich verkehrt. 

Ein Riesenspaß für Jung und Alt und nicht nur für uns Papas!

Hinfahrt:
Sömmerda, Busbahnhof-Haltestelle 2  
09:30 Uhr 10:00 Uhr 11:00 Uhr

Sömmerda, Böblinger Platz   
ca. 09:35 Uhr 10:05 Uhr 11:00 Uhr 

Frohndorf  B176    
ca. 09:40 Uhr 10:10 Uhr 11:10 Uhr

Kölleda, Roßplatz-Haltestelle 1  
ca. 09:45 Uhr 10:15 Uhr 11:15 Uhr

Backleben     
ca. 09:50 Uhr 10:20 Uhr 11:20 Uhr

Großmonra     
ca. 09:55 Uhr 10:25 Uhr 11:25 Uhr

Kammerforst (Ankunft & Rückfahrt) 
ca. 10:00 Uhr 10:30 Uhr 11:30 Uhr

Aktuelles aus dem Jugendamt

Stand der Umsetzung des Thüringer Gesetzes 
zur Förderung der Teilnahme an Früherken-

nungsuntersuchungen für Kinder (ThürFKG)

Seit November 2009 werden alle Eltern und ihre Kinder zu 
den sogenannten „U-Untersuchungen“ vom Thüringer Vor-
sorgezentrum für Kinder in Bad Langensalza eingeladen und 
gegebenenfalls nochmals an die Teilnahme erinnert. Eltern, 
die ihre Kinder nicht zu den entsprechenden Vorsorgeunter-
suchungen vorstellen, werden dem Jugendamt gemeldet. Im 
Januar 2010 gingen die ersten dieser Meldungen in den Thü-
ringer Jugendämtern ein.

Ziel der gesetzlichen Neuregelungen ist es, die Inanspruch-
nahme der Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern von 
der U3 bis zur U9 zu steigern. Nur durch die regelmäßige Teil-
nahme an den „U-Untersuchungen“ können Entwicklungs-
rückstände, Auffälligkeiten und auch Krankheiten von Kindern 
rechtzeitig erkannt und behandelt werden. 

Durch die Neuregelungen soll gleichzeitig der Schutz von 
Kindern verbessert werden. Aufgrund der Häufigkeit und Re-
gelmäßigkeit von Früherkennungsuntersuchungen können 
damit gegebenenfalls auch Anzeichen für Vernachlässigung, 
Misshandlung und Missbrauch erkannt werden.

Beratung und Informationsmaterialien zu den rechtlichen 
Neuerungen sowie zu Inhalt und Bedeutung der Früherken-
nungsuntersuchungen für Kinder erhalten Eltern, andere Er-
ziehungsberechtigte und Interessierte im Jugendamt Söm-
merda bei Frau Silvia Dubilzik (03634 / 354 - 111).

Kinderschutz geht alle an!
Säuglinge und Kleinkinder nicht schütteln! 

In jedem Jahr ereignen sich schwere Verletzungen bis hin zu 
Todesfällen bei Säuglingen und Kleinkindern durch heftiges 
Schütteln. Die Verletzungen durch das Schütteln nennt man 
Schütteltrauma. Das Schütteln eines Babys ist in der Regel kein 
einmaliges, sondern ein mehrmals auftretendes Ereignis mit 
eskalierendem Charakter.

Viele Erwachsene wissen nicht, wie gefährlich das Schütteln 
des Säuglings ist. Es ist unbedingt zu unterlassen! Die Gefähr-
lichkeit des Schüttelns ergibt sich für Säuglinge und Klein-
kinder aus dem Verhältnis der noch schwach ausgebildeten 
Nackenmuskulatur zur Schwere des kleinen Kopfes.

Das Schütteltrauma stellt eine besonders gefährliche Form 
der körperlichen Misshandlung dar, denn es entsteht durch 
erhebliche Krafteinwirkung Erwachsener gegenüber einem 
kleinen, absolut wehrlosen Kind.
Vorsorgende Beratung bereits während der Schwangerschaft 
durch Hebammen, Frauen- und/oder Kinderärzte oder jeden 
anderen Arzt seines Vertrauens und in den ersten Lebens-
wochen des Kindes durch Hebammen, Kinderärzte und/oder 
Hausärzte kann auf die Unsicherheiten von jungen Eltern 
reagieren und auf Gefahren hinweisen. Gleichzeitig können 
positive Alternativen zum Umgang mit dem Kind angeboten 
werden. 
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Rückfahrt:
Kammerforst       
14:00 Uhr 14:30 Uhr 15:00 Uhr

Großmonra     
ca. 14:05 Uhr 14:35 Uhr 15:05 Uhr

Backleben     
ca. 14.10 Uhr 14:40 Uhr 15:10 Uhr

Kölleda, Roßplatz – Haltestelle 1  
ca. 14:15 Uhr 14:45 Uhr 15:15 Uhr

Frohndorf     
ca. 14:20 Uhr 14:50 Uhr 15:20 Uhr

Sömmerda, Böblinger Platz   
ca. 14.25 Uhr 14:55 Uhr 15:25 Uhr

Sömmerda, Busbahnhof   
ca. 14:30 Uhr 15:00 Uhr 15:30 Uhr

(Eine Beförderungsgarantie kann in Abhängigkeit der Nach-
frage nicht gegeben werden)

im Internet unter:  www.lra-soemmerda.de   >  Freizeit  >  Kul-
turförderung  >  Kammerforstfest

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbera-
tung an. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungsge-
setz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft müh-
samen Behördenweg ist.

Nächste Bürgersprechstunde am:

11.05.2010   Herr Schneider        Zi. 118 Tel. 03634/354-634

18.05.2010   Herr Doll          Zi. 214 Tel. 03634/354-240
25.05.2010   Herr Fiebig                Zi. 104 Tel. 03634/354-201

 

VHS – aktuell 

- Frühjahrssemester 2010 -

Interessante Kurse des Frühjahrssemesters vorgestellt…
Nachfolgend stellen wir Ihnen heute einige interessante Kur-
se vor, die für das Frühjahrssemester vorbereitet sind und bei 
ausreichender Nachfrage demnächst beginnen können. Wei-
tere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kreisvolkshochschule.

Altersvorsorge macht Schule 
Kursstart: voraussichtlich Ende Mai

Wie viel Rente bekomme ich später eigentlich? Soll ich zu-
sätzlich privat vorsorgen? Wie wähle ich aus der Vielzahl der 
Angebote das für mich Geeignete aus? Dieser Kurs macht Sie 
zum Experten in Sachen Altersvorsorge. Lernen Sie, Ihre fi-
nanzielle Situation im Alter richtig einzuschätzen. Informieren 
Sie sich über zusätzliche Vorsorgemöglichkeiten, wie die Rie-
ster-Rente. Lassen Sie sich aufzeigen, wie Sie dank staatlicher 
Förderung bereits mit kleineren Beträgen sinnvoll vorsorgen 
können. Durch die Kurse führen Beraterinnen und Berater der 
Deutschen Rentenversicherung – kompetent, verständlich und 
unabhÿngig. In der Kursgebėhr von 20,00   sind ausfėhrliche 

Informationsmaterialien enthalten. „Altersvorsorge macht 
Schule“ ist eine Initiative der Bundesregierung, der Deut-
schen Rentenversicherung, des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes, der Verbraucherzentrale, des Bundesverbandes 
und der Sozialpartner. Mehr Informationen unter www.alters-
vorsorge-macht-schule.de sowie bei Ihrer Volkshochschule. 

Kursdauer: 12 UE an 3 Veranstaltungstagen,
mittwochs von 17:00 bis 20:15 Uhr 

Termine: voraussichtlich 26. Mai, 2. und 2. Juni 2010

Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda

Entgelt: 20,00 EUR, ermäßigt: 16,00 EUR bzw. 10,00 EUR

Indische Babymassage mit ätherischen Ölen nach Frederick 
Leboyer
In dem voraussichtlich ab 18. Mai beginnenden Kurs gibt es 
noch einige Plätze!

Der Kurs wird von Stefanie Ehrich geleitet. Frau Ehrich ist ex-
aminierte Kinderkrankenschwester und hat auf der Intensiv-
station für Frühgeborene gearbeitet. Im täglichen Umgang 
mit der Frühchen- und Babypflege hat Sie die Babymassage 
angewandt und die erforderliche Zusatzqualifikation in der 
indischen Babymassage erworben.

Kursdauer: 6 UE an 6 Veranstaltungstagen,
jeweils dienstags 9:15 – 10:00 Uhr

Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda

Entgelt: 36,00 EUR, ermäßigt 28,80 EUR bzw. 18,00 EUR 

Inhalte: Einführung in die indische Babymassage 

verschiedene Massagetechniken, Fußreflex-
zonenmassage

Aromatherapie

Yogahaltungen für Kleinstkinder

•

•

•

•

Tai Bo 
Tai Bo ist eine Mischung aus Taekwondo, Selbstverteidigung, 
Aerobic und Kick-Boxen. Dieses Power-Workout ist kraftvoll, 
explosiv und schweißtreibend. Es ist gut für die Kondition, für 
den Fettabbau und für die Muskelkräftigung, es schult das Reak-
tionsvermögen, verbessert die Körperbeherrschung und stärkt 
enorm das Selbstbewusstsein. Schon nach den ersten Trainings-
stunden fühlen Sie sich ausgeglichener und befreiter.

Kursdauer: dienstags von 19:00 – 20:00 Uhr od. 20:00 – 21:00 Uhr
24 UE an 18 Veranstaltungstagen 

Kursort: Sporthalle Gymnasium Gebesee

Entgelt: 52,80 EUR, ermäßigt 42,24 EUR bzw. 26,40 EUR

Bauch/Beine/Po
Im Juni beginnt an der VHS-Außenstelle in Gebesee ein neuer 
Kursabschnitt zur Förderung der Gesundheit und Fitness. Wer 
sich eine straffe und knackige Figur wünscht, kann mit dem 
richtigen Training viel erreichen. Dieses Work-out-Programm 
ist das richtige Rezept gegen schlaffe Muskeln, denn es strafft 
und kräftigt die Problemzonen mit einfachen, aber wirkungs-
vollen Übungen, die sich auch leicht zu Hause durchführen 
lassen. Abgerundet wird das Programm durch eine Stretching-
Einheit, die die beanspruchten Muskeln dehnt.

Kursdauer: dienstags von 18:00 - 19:00 Uhr,
24 UE an 18 Veranstaltungstagen 

Kursort: Sporthalle Gymnasium Gebesee

Entgelt: 52,80 EUR, ermäßigt 42,24 EUR bzw. 26,40 EUR


